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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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gemäß § 4 BImSchG in 48607 Ochtrup, Weinerpark 17 (Ge-
markung Ochtrup, Flur 47, Flurstück 176) beantragt.  

Gegenstand des Antrages: 

 -  Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage des 
Typs ENERCON E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe 
von 130,64 m und einer Nennleistung von 4.260 kW. 

Die Anlage soll nach Genehmigung errichtet und betrieben 
werden. 

Gemäß den Bestimmungen des BImSchG und der 4. Ver-
ordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) bedarf das beantragte 
Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 

Für das Vorhaben wird eine allgemeine Vorprüfung gemäß  
§ 7 Abs. 1 UVPG durchgeführt. 

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG 
bekannt gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster www.
brms.nrw.de/go/verfahren und des Amtsblattes der Bezirks-
regierung Münster. 

Die Antragsunterlagen liegen nach der Bekanntma-
chung (27.09.2024) für einen Monat vom 30.09.2024 bis 
29.10.2024 online unter folgendem Link bei der Bezirksre-
gierung Münster aus und können dort eingesehen werden: 
https://www.brms.nrw.de/go/verfahren.

Auf Verlangen eines Beteiligten wird diesem eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung bestellt. 

Zusätzlich liegt eine Papierversion im gleichen Zeitraum bei 
folgender Behörde aus: 

Stadt Ochtrup 
Hinterstraße 20 
Ansprechpartnerin: Frau Thiemann, Zimmer-Nr. 4, EG 
Die Einsichtnahme sollte zu den allgemeinen Öffnungszei-
ten erfolgen.  
Diese sind wie folgt: 
Montag und Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr (vormittags ge-
schlossen), Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 09:00 Uhr bis 
12:00 Uhr

214  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für
Herrn
Torsten Netten

Letzte hier bekannte Anschrift:
Paulstr. 123
52353 Düren

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 30.08.2024 Az.:27.2.8-40S0186220-1 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster Dezernat 27 Albrecht-Thaer-Str. 
9 - Raum N 3087 - 48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 18.09.2024 Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27 

 Im Auftrag  
 gez. Aufderhaar

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 313

215  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

Bezirksregierung Münster Münster, 18.09.2024  
52-500-9979151/0015.V Domplatz 1 - 3, 48147 Münster 

Die Firma Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 
Ochtrup hat die Genehmigung für eine Windenergieanlage 
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Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 30. 
09.2024 bis einschließlich 12.11.2024 schriftlich oder elek- 
tronisch unter der E-Mail-Adresse: dez52@bezreg-muenster. 
nrw.de bei der vorgenannten Behörde vorgebracht werden. 

Eine einfache E-Mail ist dafür ausreichend. Mit Ablauf 
dieser Frist sind für dieses Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich 
anschließendes Gerichtsverfahren. Die Einwendungen sol-
len die volle leserliche Anschrift (in Blockschrift) des Ein-
wenders tragen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschrei-
ben an den Antragsteller sowie den beteiligten Behörden zur 
Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen der 
jeweiligen Einwender/Innen wird der Namen und die An-
schrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhaltes der Einwendung oder Stellungnah-
me erforderlich sind. 

Fristgerecht erhobene Einwendungen werden, soweit dies 
auf Grund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde gemäß § 16 der 9. BImSchV für die Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 BImSchG 
von Bedeutung ist oder auf Antrag des Antragsstellers in 
einem Erörterungstermin am 26.11.2024 um 09:30 Uhr im 
Hotel-Restaurant Brinckwirth, Bahnhofstraße 41 in 48607 
Ochtrup erörtert. Soweit die Erörterung an dem angegebe-
nen Tag nicht abgeschlossen wird, ist die Fortführung an 
dem darauffolgenden Werktag vorgesehen. 

Die Erörterung der fristgerecht erhobenen Einwendungen 
findet, sofern der Termin anberaumt wird, auch bei Ausblei-
ben des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, statt. 

Sollte der Erörterungstermin nicht stattfinden, wird dieses 
rechtzeitig bekanntgemacht. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden die 
Antragstellerin, deren Bevollmächtigte und diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Sonstige Perso-
nen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern ge-
nügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Eine Abschrift 
der Niederschrift über den Verlauf und des Ergebnisses des 
Erörterungstermins wird dem Antragsteller übersandt, auf 
Antrag auch dem Einwendenden. Die Zustellungen können 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterla-
gen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehen, 
können nicht erstattet werden. 

 Im Auftrag  
 gez. Reinhard Zurwieden 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 313-314

216  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
53.0176/24/0117933-0001/0033.U 

 Münster, den 09.09.2024 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Nobian GmbH, Hauptstraße 47 in 49479 Ibben-
büren hat mit Datum vom 05.08.2024 die störfallrelevante 
Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG der immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage Chlor- 
alkalielektrolyse auf dem Grundstück Hauptstraße 47 in 
49479 Ibbenbüren (Gemarkung Ibbenbüren Flur 5, Flur- 
stücke 1043, 701, 352) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Flexibilisierung der Anlagen- 
auslastung durch Änderung der installierten Elektrolysezel-
len an allen Elektrolyseuren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Güttler 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 314
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